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An diesem Konzept (Stand Dezember 2024) soll steSg weitergearbeitet werden. Bei Ergänzun-
gen, inhaltlichen Fehlern, Hinweisen oder Bemerkungen freuen wir uns über eine Kontaktauf-
nahme per E-Mail an schutzkonzept@schwimmschule-schwampe.de  
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ZIELE 
 
Mit diesem Schutzkonzept geht die 
Schwimmschule Schwampe UG ihrem Auf-
trag des Landeskinderschutzgesetzes NRW 
nach und möchte sich zum Thema Kindes-
wohlfährdung klar posiSonieren. Das Ziel ist 
es, die anvertrauten Kinder und Jugendli-
chen vor Kindeswohlgefährdung bestmög-
lich zu schützen und ihnen Möglichkeiten 
zur Hilfe darzulegen. Es ist nicht zuletzt aber 
auch eine Chance, die erwachsenen 
Schwimmerinnen und Schwimmer (insbe-
sondere diejenigen mit kogniSven Beein-
trächSgungen) ebenfalls damit zu unterstüt-
zen.  
Das vorliegende Schutzkonzept bietet allen 
an der Schwimmunterricht beteiligten Per-
sonen sowohl Schutz vor Gefährdung in der 
Schwimmschule, aber andersherum auch 
Schutz vor Gefährdungen außerhalb der 
Schwimmschule. 
Die Auseinandersetzung mit den Risikofel-
dern und die Umsetzung entsprechender 
Schutz- und PrävenSonsmaßnahmen soll in 
erster Linie alle Beteiligten für das Thema 
sensibilisieren und ein entsprechendes Be-
wusstsein schulen. Die Schwimmschule 
sieht es als Chance, eine grundsätzliche Kul-
tur der Achtsamkeit bei allen Mitarbeiten-
den und Kursteilnehmerinnen und -teilneh-
mern sowie deren Angehörigen zu schaffen. 
 

 
 
 

 

DARSTELLUNG der Schwimm-
schule  
 
Die Geschä?sführung besteht aus Jannike 
und Alina Schwampe. Die beiden Gründe-
rinnen haben einen pädagogischen und 
sportwissenscha?lichen Bildungsweg absol-
viert, der auch das Thema Kindeswohlge-
fährdung im sportlichen Kontext inbegriffen 
hat. Zusätzlich haben sie verschiedene Fort-
bildungen zu GewaltprävenSon und Kinder-
schutz absolviert.   
 
Die Schwimmschule Schwampe fokussiert 
sich auf den Schwimmsport. Die Angebote 
umfassen hauptsächlich:  
 
- Anfängerschwimmen  
- Breitensportschwimmen  
- Eltern-Kind-Schwimmen  
- Reeungsschwimmen  
- Aquafitness 
- Interne Ausbildung der Schwimmlehre-

rinnen und Schwimmlehrer  
 
Alle Angebote sind offen für Menschen mit 
seelischen, geisSgen und körperlichen Be-
einträchSgungen. Die Schwimmschule 
Schwampe arbeitet in allen Gruppen mit in-
klusiven Angeboten. So versteht sich das 
Schutzkonzept nicht nur als eines, welches 
Kinder und Jugendliche bis zum Erwachse-
nenalter schützen möchte, sondern auch 
darüber hinaus volljährige Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer vor allem auch mit beson-
deren Bedürfnissen.  
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RISIKOANALYSE UND PRÄVENTION  

 
Im Folgenden werden die verschie-
denen Risikobereiche analysiert 
und die prävenSven Maßnah-
men vorgestellt. Die Risikoein-
schätzung und Entwicklung von 
Maßnahmen erfolgte beteili-
gungsorienSert in Zusammenar-
beit mit Schwimmlehrerinnen und 
Schwimmlehrern. 
Die Bezeichnungen „Schwimmlehrerinnen 
und Schwimmlehrer“ beziehen sich dabei 
auf den Anfänger- und Breitensportbereich, 
die Begrifflichkeiten „Trainerinnen und Trai-
ner“ werden je nachdem im Zusammen-
hang mit dem Leistungssport verwendet. 
Der Begriff „Mitarbeitende“ umfasst 

jegliche Personen, die die Schwimm-
schule Schwampe durch verschie-

dene TäSgkeiten unterstützen.  
 
Es wird von allen Mitarbeitenden 
ein Führungszeugnis eingeholt. 

Zudem ist das gesamte Personal 
mit dem Schutzkonzept ver-

traut/geschult, alle unterschrei-
ben den Ehrenkodex und ver-
pflichten sich schri?lich zur ste-

Sgen Einhaltung aller Präven-
Sons- und Schutzmaßnah-

men. 
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UMKLEIDESITUATION  
Die Schwimmschule Schwampe nutzt verschiedene Schwimmbäder für die Schwimmausbil-
dung. Die örtlichen Begebenheiten sind an jedem Standort unterschiedlich. Grundsätzlich 
möchte die Schwimmschule ein Unwohlsein im Kontext des Umziehens verhindern. Risiken kön-
nen unter anderem die Eltern sein, die Handynutzung in den Umkleidekabinen und das Filmen 
oder Fotografieren. Auch die anderen Kinder und Jugendlichen können potenziell ein Risiko dar-
stellen. Die Schwimmschule versucht das Risiko in den UmkleidesituaSonen und damit den 
Schutz der InSmsphäre durch folgende prävenSve Maßnahmen zu verringern:  

 
- Ausdrückliches Handy- und 

Kameraverbot in den Um-
kleiden  

- Geschlechtergetrennte 
Sammelumkleiden  

- Je nach Verfügbarkeit die 
Nutzung der Einzelumklei-
den anbieten bzw. nach 
Möglichkeit andere ge-
schützte Räumlichkeiten als 
Einzelumkleiden nutzen  

- Kleidung darf nicht in den 
Einzelumkleiden liegen blei-
ben und diese blockieren, 
damit diese auch von ande-
ren Personen genutzt werden können  

- Kinder ab dem Schuleintrie ziehen sich möglichst alleine in den geschlechtergetrennten Um-
kleiden um 

- Offenheit gegenüber individuellen Unterstützungsbedarfen sowie sensibler Umgang mit Ge-
schlechtsdiversität  

- Empfehlung, die Schwimmkleidung schon zu Hause anzuziehen, um die Aufenthaltszeit in der 
Umkleidekabine zu minimieren  

- Grundsätzlich zum zügigen Duschen und Umziehen animieren, um die Umkleidezeit zu verrin-
gern 

- In den Schwimmbädern, in denen den Kindern sogenannte „Umziehhelferinnen und Umzieh-
helfer“ zur Verfügung gestellt werden, gilt folgende Handlungsempfehlung: Individuelles Ange-
bot von Hilfestellungen, wenn nöSg unter Einhaltung größtmöglicher körperlicher Distanz. Der 
Wille „der Schutzperson“/ des Kindes ist hier ausnahmslos zu respekSeren.  
Zum Einsatz bei Mädchen werden ausschließlich weibliche Helferinnen eingesetzt, bei den Jun-
gen je nach Verfügbarkeit weibliche Helferinnen oder männliche Helfer.  
 
Die genannten Maßnahmen gelten für alle Personen, die sich in den Umkleidekabinen befinden.  
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ANFÄNGERBREICH/BREITENSPORT/ALLGEMEIN 
Im Folgenden werden die Risikobereiche, die den Breiten-
sportbereich betreffen, detailliert aufgelistet.  
 
HILFESTELLUNG  
In den Zwergen- und Basiskursen sind die Schwimmlehre-
rinnen und Schwimmlehrer mit im Wasser, um bedarfsori-
enSerte Hilfestellung geben zu können. Folgende präven-
Sve Maßnahmen sollen die potenzielle Gefährdung bei nö-
Sgen Hilfestellungen im Wasser und an Land verhindern:  
- Zu Beginn des Kurses wird das Thema Hilfestellung 

kindgerecht themaSsiert und es wird den Kindern 
deutlich gemacht, dass sie jederzeit sagen dürfen, wenn sie keine körperliche Hilfestellung 
möchten; Die Schwimmlehrerin bzw. der Schwimmlehrer hat sich an dem Willen des Kindes 
stets zu orienSeren.   

- grundsätzlich werden verbale Anleitungen als Hilfestellung bevorzugt  
- Die Schwimmlehrerin bzw. der Schwimmlehrer fragt vor jeder Übung zusätzlich, ob sie/er 

dem Kind körperliche Hilfestellung geben darf  
- die Schwimmlehrerin/der Schwimmlehrer wird geschult, auf die ReakSon der Kinder zu ach-

ten (Unsicherheiten und Zögern werden als „Nein“ betrachtet), Kinder sollten jederzeit Hil-
festellungen ablehnen dürfen, ohne negaSve Konsequenzen befürchten zu müssen 

- die Schwimmlehrerin/der Schwimmlehrer achtet auf möglichst viel Distanz zu inSmen Kör-
perstellen und dem Gesichtsbereich des Kindes  

- es wird jeweils nur so viel Hilfestellung gegeben, wie unbedingt nöSg 
- besonders zu Beginn versucht die Schwimmlehrerin/der Schwimmlehrer Übungen zu ver-

meiden, in denen viel Hilfestellung nöSg ist, damit ein gegenseiSges Kennenlernen mög-
lichst ohne körperliche Nähe erfolgen kann wird und eine gegenseiSge Einschätzung in ent-
spannter Atmosphäre staqinden kann 

- die Schwimmlehrerin/der Schwimmlehrer trägt Kleidung, die nicht verrutschen kann (z.B. 
Neoprenanzug)  

- den Kindern wird empfohlen, gutsitzende Badekleidung zu tragen (z.B. keine Bikinis, keine 
Hosen ohne Band)  
- bei Toileeengängen wird auf den Wunsch des Kin-
des nach Begleitung reagiert; das Personal begleitet 
das Kind nur bis zur Türe und hil? nur nach aus-
drücklich geäußertem Wunsch des Kindes (z.B. 
beim Öffnen des Neoprenanzugs)  
- die Schwimmschule holt sich vor Kursbeginn eine 
schri?liche Einverständniserklärung der Eltern, dass 
die Schwimmlehrerinnen/die Schwimmlehrer und 
die Umziehhelferinnen/die Umziehhelfer dem Kind, 
wenn zwingend nöSg, beim Umziehen und den Toi-
leeengängen angemessen helfen dürfen  
 

 

• Hilfestellung 
• Partnerübungen 
• Personal 
• KommunikaSon und Um-

gang 
• Soziale Medien 
• Hierarchien, Strukturen, 

Macht und Einflüsse 

Um zu entscheiden, ob kör-
perliche Berührungen sinn-
voll und angemessen sind, 
ist es hilfreich, sich zu fra-
gen, aus welchem Grund 
und vor allem aus wessen 
Bedürfnis heraus diese er-
folgen. 
 


